
 

Änderungssatzung zur Betriebssatzung 
für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen vom 12.11.2019 

in der Fassung vom 26.07.2022 
 

 
 
Aufgrund von § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 4 der Gemeinde-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Donaueschingen 
am 26.07.2022 folgende Betriebssatzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

§ 1 - Gegenstand des Eigenbetriebs – erhält folgenden Wortlaut: 
 
(1) Die Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen wird als Eigenbetrieb nach dem Eigen-

betriebsgesetz geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetrie-
bes erfolgen nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) auf der Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) und nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO – HGB). 
 

(2) Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe 
der Abwassersatzung, sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben, den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen, 
und schadlos abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das 
Abwasser von außerhalb des Stadtgebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen. 

 
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder Ihn wirtschaftlich be-

rührenden Geschäfte. 
 
 

§ 2 
 

§ 3 – Stammkapital – erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 3 – Gezeichnetes Kapital 
 
Der Eigenbetrieb arbeitet ohne gezeichnetes Kapital. 
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§ 3 
 

§ 10 - Aufgaben der Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbetriebsgesetz oder in dieser 

Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung 
und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat 
oder der Betriebsausschuss zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Liquiditäts-
plan veranschlagten Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Auf-
wendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und 
Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die 
Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirt-
schaftlichen Lagerhaltung. 
 

(2) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats, des Betriebsausschusses und 
die Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund § 8 dieser Satzung. 
 

(3) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten des 
Eigenbetriebs rechtzeitig zu unterrichten. Sie hat insbesondere unverzüglich zu berichten, 
wenn  

 
a) unabweisbare Erfolg gefährdende Mehraufwendungen zu leisten sind, Erfolg gefähr-

dende Mindererträge zu erwarten sind oder sonst in erheblichem Umfang vom Erfolgs-
plan abgewichen werden muss, 

 
b) Mehrausgaben, die für das einzelne Vorhaben des Liquiditätsplanes erheblich sind, ge-

leistet werden müssen oder vom Liquiditätsplan abgewichen werden muss. 
 

(4) Die Betriebsleitung hat dem Fachbediensteten für das Finanzwesen oder dem sonst für das 
Finanzwesen der Stadt zuständigen Beamten (§ 116 GemO) alle Maßnahmen mitzuteilen, 
welche die Finanzwirtschaft der Stadt berühren. Sie hat ihm insbesondere den Entwurf des 
Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses und des Jahresberichts zuzuleiten. Auch hat sie ihn 
auf Wunsch über die Tätigkeit des Eigenbetriebs zu unterrichten, soweit sie für die Finanz-
wirtschaft der Stadt von Bedeutung ist, insbesondere über die Ergebnisse der Betriebssta-
tistik und der Kostenrechnung. 
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§ 4 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 1, 3 und 10 der 
Betriebssatzung vom 12.11.2019 außer Kraft 
 
Donaueschingen, 26.07.2022 
 
gez. 
 
Erik Pauly  
Oberbürgermeister 
 
HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Be-
triebssatzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadtverwaltung gel-
tend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


